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Bilanzierungsfragen und das Management der Finanzen sind Kernbereiche der Betriebswirt-
schaftslehre. Mehr noch: Die Technik des Rechnungswesens und die geldm!ßige Einbettung von
Lebenssachverhalten geben der Bilanzierung und der Finanzierung ein besonderes Gepr!ge –
eine Art Sprache und formale Logik des Kaufmanns. Diese abstrakte Methodik und Zusammen-
h!nge zu beherrschen ist nicht leicht, aber Grundvoraussetzung fÅr jeden Betriebswirt. In „Wil-
helm Meisters Lehrjahre“ bezeichnet Goethe die Bilanzierung als „eine der schÇnsten Erfindun-
gen des menschlichen Geistes“. Auch wenn diese Erkenntnis eher ironisch gemeint war, so trifft
sie den Kern: #konomisches Denken – Kostenbewusstsein und Leistungsorientierung – muss
mit dem formalen finanzwirtschaftlichen System einhergehen.

Dieses Buch soll dazu dienen, das notwendige Grundlagenwissen einpr!gsam zu vermitteln. Es
setzt auf eine systematische Stoffvermittlung. Der Textteil ist bewusst kurz gehalten und wird
um grafische Elemente, wie "bersichten und Tabellen, erg!nzt. Die HinfÅhrung zu weiteren
LehrbÅchern, Standardwerken und Kommentaren wird durch vielf!ltige Literaturhinweise und
Quellennachweise gefÇrdert.

Das Werk entspricht inhaltlich den einschl!gigen wirtschaftswissenschaftlichen Veranstaltun-
gen. Es hat sich tausendfach als Vorlesungsbegleiter an der Hochschule Pforzheim (Pforzheim
University) bew!hrt. Der Benutzer gewinnt rasch den notwendigen "berblick und erlernt das
Handwerk der FalllÇsung. Damit ist schnell die praktische Umsetzbarkeit des komplexen Stoff-
gebiets gew!hrleistet. Der Text ist an beide Geschlechter gerichtet, auch wenn aus GrÅnden der
Verst!ndlichkeit und der Vereinfachung oft nur die m!nnliche Form verwendet wird.

Besonderer Dank gilt meinen Kollegen Prof. Dr. Matthias Kropp, Prof. Dr. Robert Nothhelfer, Prof.
Dr. Korbinian Eichner und Prof. Dr. Marcus Scholz fÅr ihren Rat.

Diese 10. Auflage ist eine Jubil!umsauflage und erscheint jetzt im NWB Verlag unter dem neuen
Titel „Bilanzierung, Investition und Finanzierung“. Danke dem DG Verlag fÅr die langj!hrige Be-
gleitung, danke dem NWB Verlag – namentlich Herrn Kersting – fÅr das Vertrauen. Meiner Lek-
torin Katja Krips danke ich fÅr ihre unermÅdliche Arbeit und die hervorragende Zusammen-
arbeit. In der vorliegenden 10. Auflage wurden alle Kapitel grundlegend Åberarbeitet und ver-
bessert. Meinen TÇchtern Julia und Andrea besten Dank fÅr das Korrekturlesen. FÅr Anregungen
und Verbesserungen bin ich jederzeit offen.

Unter urban.bacher@hochschule-pforzheim.de bin ich stets erreichbar. Weitere Informationen
Åber meine Arbeit erhalten Sie Åber meine Homepage (www.hochschule-pforzheim.de).

Ich wÅnsche allen Benutzern viel Erfolg und Freude bei der Bew!ltigung rechtlicher und wirt-
schaftlicher Lebenssachverhalte.

Pforzheim/Wackersdorf, im April 2019 Prof. Dr. Urban Bacher
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Teil A: Bilanzierung

1. Grundlagen

1.1 Ziele des Rechnungswesens

Kein geordneter kaufm!nnischer Betrieb ist ohne eine seiner T!tigkeit entsprechende Organisa-
tion des Rechnungswesens denkbar. Ohne die Aufzeichnung der betrieblich bedingten Vorg!nge
wÅrden dem Management eines Unternehmens wichtige Informationen fÅr Vorhaben und Ent-
scheidungen sowie zur Erfolgskontrolle fehlen. Auch kÇnnten sich die Gesellschafter, Gl!ubiger
und die FinanzbehÇrden nicht Åber die wirtschaftlichen Verh!ltnisse informieren.

Es hat sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass jede wirtschaftliche T!tigkeit finan-
zielle Auswirkungen hat, die sich in der Finanzwirtschaft eines Unternehmens niederschlagen.
Gutenberg beschreibt es kurz so: Jeder gÅterwirtschaftliche Vorgang stellt zugleich einen Akt
der Kapitaldisposition dar. Die laufenden Geld- und Kapitaldispositionen und der buchungs-
m!ßige Leistungsvollzug gehÇren somit zu den wichtigsten Aufgaben der Unternehmenslei-
tung.

Die Finanzwirtschaft ist vernetzt mit den anderen betrieblichen Funktionen – ein sogenanntes
kybernetisches Modell der Unternehmung entsteht. Schmalenbach hat bereits 1925 den RÅck-
koppelungseffekt des Rechnungswesens in Analogie zum menschlichen Nervensystem so dar-
gestellt: „Wenn man den Betrieb mit einem menschlichen KÇrper vergleicht, dann f!llt dem
Rechnungswesen des Betriebes die Aufgabe der Nerven und zum Teil des Ged!chtnisses zu. Die
Nerven des Menschen zeigen an, dass irgendwo im KÇrper eine Reizung sich vollzieht – eine Ver-
wundung, ein Mangel, eine StÇrung lÇsen durch die Nerven Abwehrfunktionen aus. So hat das
Rechnungswesen des Betriebes die Aufgabe, jeden Mangel, jede Verwundung, jede Indisposition
des Betriebes, die nicht durch andere, grÇbere Mittel offenbar wird, dem Gehirn des Betriebes,
d. h. der Betriebsleitung, kundzutun. Der Arbeiter und selbst der Ingenieur sind geneigt, diese
Arbeit als eine unproduktive Arbeit anzusehen; als produktiv erscheinen ihm nur die Muskeln.
Das ist begreiflich. Aber die Muskeln leisten nichts, wenn das Nervensystem gestÇrt ist. Und
auch im Betrieb ist die Arbeit der ausfÅhrenden Organe nicht fruchtbar, wenn nicht die großen
und kleinen StÇrungen, denen die Arbeit unterworfen ist, dem Kopf des Betriebes offenbar wer-
den.“

Aus kleinen Anf!ngen ist allm!hlich ein umfangreiches Rechnungswesen entstanden. Die Buch-
fÅhrung und der Jahresabschluss sind eine modellhafte Abbildung der betrieblichen Realit!t,
die auf Çkonomische KenngrÇßen wie das Eigenkapital und den Gewinn abzielen. Ziel, Aufgaben
und Adressatenkreis des Rechnungswesens kÇnnen modern wie folgt dargestellt werden:

" Ziel: Erfassung, Aufbereitung und Auswertung aller unternehmensrelevanten Informationen.
Konkret: Informationen eines Unternehmens Åber die Ertrags-, Finanz- und VermÇgenslage
(finanzielles „Bild“ eines Unternehmens).

" Aufgaben: Ergebnisfeststellung, Rechenschaft, Planung, Kontrolle, Transparenz.

" Externe Adressaten: Staat, Gl!ubiger (Banken und Lieferanten), Kunden, #ffentlichkeit.

" Interne Adressaten: Management, Gesellschafter, Gremien, Betriebsrat, Mitarbeiter.
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Bilanzadressaten und ihre jeweiligen Hauptziele:

Bilanzadressat: Hauptziel einer Offenlegung:

Finanzamt/Fiskus Richtige Steuerbemessung

Gesellschafter Kapitalerhalt und Rendite

Kreditinstitute Bonit!tsprÅfung, insbesondere PrÅfung der Kapitaldienstf!higkeit

Lieferanten Bonit!tsprÅfung, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsf!higkeit

Vorstand Rechenschaft und Zielerreichung bzw. Tantiemebemessung

Mitarbeiter Arbeitsplatzsicherheit und Ausloten von Gehaltsspielr!umen

Traditionelle und neuere Aufgaben der Rechnungslegung im "berblick

Traditionelle Aufgaben Neuere Aufgaben

Allgemein:
" Ergebnisfeststellung
" "berwachung
"WirtschaftsÅbersicht
" Rechenschaftslegung

Speziell:
" Ermittlung des Erfolgs
" Nachweis der Kapitalerhaltung
" Feststellung des VermÇgens und der VermÇgens-

struktur
" Feststellung des Kapitalaufbaus und der Kapital-

struktur
" Darlegung der Investitionen und der Finanzierung
" Ausweis der Liquidit!tslage

Prim!re Zwecke:
" BÅndelung der BuchfÅhrungsvorg!nge
" Urkunden- bzw. Beweisfunktion
" Gl!ubigerschutz (Zwang der Selbstinformation,

AusschÅttungssperre)
" Konkretisierung von Gewinn und Eigenkapital

Weitere Zwecke:
" Rechnungslegung und Information im weiteren

Sinne
" Unternehmerische Dispositionsgrundlage

(Soll-Ist-Vergleich, Jahresplan etc.)
" Basis fÅr KreditwÅrdigkeitsprÅfung
" Basis fÅr „Auseinandersetzungen“

AAUUFFGGAABBEE 11..11

Wie zeigen sich folgende betriebliche Prozesse in der Bilanz?

a) Beschaffung von Sachanlagen durch

aa) Barzahlung bzw.

ab) Kreditkauf

b) Ein Kunde bezahlt nach 20 Tagen seine Rechnung.

c) Rohstoffe gehen in die Produktion ein.

d) RÅckzahlung eines Bankdarlehens

e) Lohn- und Gehaltszahlung

f) Einsatz von Maschinen
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AABBBB.. 11:: SSyysstteemm ddeerr BBuucchhffÅÅhhrruunngg nnaacchh MMeeyyeerr11

Aktiva Eröffnungsbilanz zum 01.01.01 Passiva

Anlagevermögen
Umlaufvermögen

Eigenkapital
Fremdkapital

= Summe Aktiva = = Summe Passiva

Aktiva Schlussbilanz zum 31.12.01 Passiva

Anlagevermögen
Umlaufvermögen

Eigenkapital
einschließlich Gewinn

Fremdkapital
= Summe Aktiva = = Summe Passiva

S Anlagevermögen H

Anfangsbestand
Zugänge

Abgänge
Endbestand

S Umlaufvermögen H

Anfangsbestand
Zugänge

Abgänge
Endbestand

S Privat H

Entnahme Einlage

S Eigenkapital H

Abgänge
Endbestand

Anfangsbestand
Zugänge

S Fremdkapital H

Abgänge
Endbestand

Anfangsbestand
Zugänge

Aufwendungen GuV Erträge

Aufwand
Aufwand
Gewinn

Ertrag
Ertrag

(Verlust)

S Ertrag … H

Saldo Ertrag

S Aufwand H

Aufwand Saldo

Wenn die BuchfÅhrung und der Jahresabschluss die Realit!t modellhaft abbilden, folgt daraus,
dass diese Abbildungen je nach Unternehmenstypus anders aussehen. FÅr eine Analyse und Be-
wertung des Unternehmens reichen Buchungstechnik und Kennzahlen allein nicht aus. Hin-
zukommen muss unabdingbar das Grundverst!ndnis des Gesch!ftsmodells.

" Das Industrieunternehmen gilt gemeinhin als das Muster der BWL und beschafft Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe (Materiallager) und verarbeitet diese in einem (mehrstufigen) Produkti-
onsprozess zu neuen Produkten. Es entstehen Lagerbest!nde mit halbfertigen und fertigen
Erzeugnissen.

" Handelsunternehmen beschaffen Waren, ohne diese weiterzuverarbeiten. Die Abbildung des
Transformationsprozesses ist relativ einfach. Es findet lediglich eine Lagerung bis zum Ab-
satz statt. Das Warenkonto wird gewÇhnlich in ein Wareneinkaufskonto (Warenbestands-
konto) und das Warenverkaufskonto (Warenerfolgskonto) getrennt.

1 Meyer, Bilanzierung nach Handels- und Steuerrecht, Herne 2008, S. 16.
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" Bei Dienstleistungsunternehmen spielen Lagerbest!nde in der Regel keine Rolle. Die Immate-
rialit!t der Leistungen kann jedoch besondere Bewertungsprobleme mit sich bringen. Bei Fi-
nanzdienstleistern spielt das Kapital und die Risikobewertung eine dominante Rolle.

1.2 Bilanzbegriff

Legaldefinition nach § 242 HGB: Ein Kaufmann muss j!hrlich zum Ende des Gesch!ftsjahres ei-
nen das Verh!ltnis seines VermÇgens und seiner Schulden darstellenden Abschluss erstellen (Bi-
lanz). Im Einvernehmen mit dem Finanzamt kann das Gesch!ftsjahr ver!ndert werden (§ 4a
Abs. 1 Nr. 2 EStG). Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss.
Bei Kapitalgesellschaften gehÇrt zu diesem Abschluss auch der Anhang, daneben haben Kapital-
gesellschaften einen Lagebericht zu erstellen (§ 264 HGB). Der Jahresabschluss ist in deutscher
Sprache und in Euro aufzustellen (§ 244 HGB).

Das Steuerrecht verlangt fÅr Zwecke der Besteuerung ebenfalls die FÅhrung von BÅchern und
einen Abschluss. Nach § 140 AO geht die Rechnungslegungspflicht nach dem HGB vor. Eine
steuerliche Pflicht zur BuchfÅhrung und Aufstellung eines Abschlusses kann sich subsidi!r nach
§ 141 AO fÅr die F!lle ergeben, fÅr die eine handelsrechtliche Pflicht zur Abschlusserstellung
nicht greift. Der Anwenderkreis von § 141 AO – meist Landwirte, Kleingewerbetreibende, Selbst-
st!ndige – ist abh!ngig von der "berschreitung von Umsatz- bzw. Gewinngrenzen.

Der Bilanzbegriff in anderen Worten:

" Stichtagsbezogene Aufstellung des VermÇgens und der Schulden. Die Aktivseite zeigt die
konkret vorhandenen VermÇgensgegenst!nde (Kapitalverwendung), die Passivseite zeigt die
Schulden, die Herkunft und die Eigentumsverh!ltnisse des Kapitals (AnsprÅche der Kapital-
geber/Kapitalherkunft).

" Prozessorientiert: Abbildung und Abrechnung Çkonomischer Prozesse.

" Formal: systematische GegenÅberstellung von Werten in gleicher HÇhe.

AABBBB.. 22:: JJaahhrreessaabbsscchhlluussss ddeerr KKaauufflleeuuttee uunndd ddeerr KKaappiittaallggeesseellllsscchhaafftteenn

Lagebericht
Jahresabschluss

Bilanz GuV Anhang

Kapitalgesellschaften

Personengesellschaften

Der Jahresabschluss eines Kaufmanns besteht neben einer Bilanz noch aus einer Gewinn- und
Verlustrechnung (GuV), bei Kapitalgesellschaften zudem noch aus einem Anhang. Die GuV of-
fenbart Art, HÇhe und Quellen eines Periodenerfolgs. Aufgabe des Anhangs ist es, Bilanz- und
GuV-Posten zu erl!utern. Kapitalgesellschaften haben zudem noch einen Lagebericht zu erstel-
len. Ziel des Lageberichts ist es, eine Gesamtbeurteilung des Gesch!ftsverlaufs und die Lage
samt Risiken der Gesellschaft darzustellen.
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AABBBB.. 33:: UUnntteerrsscchhiieeddlliicchhee MMeerrkkmmaallee eeiinneerr BBiillaannzz uunndd eeiinneerr GGuuVV

Bilanz GuV

Kerninhalt:
Verfahren
Zeitbezug:

Vermögenslage
Bestandsrechnung
Zeitpunkt, z. B. 31.12.

Ertragslage
Strömungsrechnung
Zeitraum (Geschäftsjahr)

Nach § 241a HGB kÇnnen sich Einzelkaufleute von der handelsrechtlichen Rechnungslegung be-
freien lassen und somit auf die einfachere Einnahmen-"berschuss-Rechnung ausweichen.
Schwellenwerte fÅr die Befreiung: Umsatz weniger als 600 TA und JahresÅberschuss unter
60 TA.

AAUUFFGGAABBEE 11..22

Welchen unterschiedlichen Aufgaben dienen Bilanz, GuV und Anhang?

AAUUFFGGAABBEE 11..33

Der legend!re „Ausputzer“ der deutschen Nationalmannschaft Georg Hau grÅndet nach Ablauf
seiner Profilaufbahn eine Reinigungsfirma. Ihm stehen 30 hoch motivierte Arbeiter aus der Sze-
ne und drei BÅrokr!fte zur VerfÅgung. Besteht Rechnungslegungspflicht?

LLIITTEERRAATTUURRHHIINNWWEEIISS

Hilke, 2. Kapitel, A I, S. 17–19, und B II, S. 42–50.

1.3 Bilanzarten und deren Adressaten
Ziel muss sein, dass jede Bilanz den eigenen und den gesetzlichen Anforderungen gerecht wird.
Bilanzart und Bilanzadressat richten sich nach der Aufgabe:

" Erfolgsermittlung und Zahlungsbemessung (Bemessung der Steuer, der Tantieme, der Aus-
schÅttung, der Kapitaldienstgrenze etc.) fi Fiskus, Gesch!ftsfÅhrung, Gesellschafter, Gl!ubi-
ger etc.;

" Information (Zielerreichung, Wertans!tze, Eigentumsverh!ltnisse etc.) fi Gesch!ftsfÅhrung,
Gesellschafter, Gl!ubiger, Mitarbeiter etc.;

" Dokumentation und Sicherung fi Staat, Gl!ubiger, Gesellschafter.

Funktionen eines Jahresabschlusses

Informationsfunktion Grundlage fÅr Dispositionen, Planungen, Vergleiche und Kontrolle (extern
wie intern)

Rechenschaftsfunktion Rechenschaft gegenÅber EigentÅmern, Gl!ubigern und dem Staat auf-
grund gesetzlicher oder freiwilliger Regelungen (extern wie intern)
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Dokumentationsfunktion Nachweis von Gesch!ftsvorg!ngen und von inner- und zwischenbetriebli-
chen Wertbewegungen

Sicherungsfunktion Nachweis der Kapitalerhaltung und der Kapitaldienstf!higkeit des Fremd-
kapitals

Ermittlungsfunktion Erfolgsermittlung (Gewinnverteilung, Steuern, Tantieme etc.), VermÇgens-
und Kapitalermittlung fÅr unterschiedliche Zwecke (Auseinandersetzung,
Fusion etc.)

Bilanzarten

Adressdatenkreis Externe Bilanz Interne Bilanz

Informationszweck
Erfolgs-
bilanz

VermÇgens-
bilanz

Liquidit!tsbilanz
Bewegungs-

bilanz

Anzahl der
einbezogenen
Unternehmen

Einzelbilanz Gemeinschaftsbilanz Konzernbilanz

H!ufigkeit

Regelm!ßige/
laufende Bilanz

Sonderbilanz

Wo-
che

Mo-
nat

Quar-
tal

Jahr
GrÅn-
dung

Fu-
sion

Ausein-
ander-

setzung

Sanie-
rung

Liqui-
dation

Verpflichtungsgrund
Handels-

bilanz
Steuer-
bilanz

Vertragliche Bilanz
Freiwillig
erstellte

Bilanz

1.4 Inventur

Inventur (§ 240 HGB) ist die T!tigkeit der art-, mengen- und wertm!ßigen Erfassung des Ver-
mÇgens und der Schulden (Bestandsaufnahme im Sinne von messen, z!hlen, w!gen etc. und
bewerten); das Ergebnis hiervon ist das Inventar (Bestandsverzeichnis). Eine Inventur kann kÇr-
perlich oder buchm!ßig erfolgen. Eine fehlerhafte Inventur kann den Verlust der Ordnungs-
m!ßigkeit der BuchfÅhrung und Bilanzierung bedeuten. Die Werte werden gewÇhnlich progres-
siv ermittelt, also entsprechend dem fortgeschrittenen Ablauf des Leistungsprozesses. Im Ein-
zelhandel kann aus (zul!ssigen) VereinfachungsgrÅnden die Ermittlung der Vorr!te anhand ei-
nes Abschlages auf den Verkaufspreis (retrograde Methode) erfolgen.

InventurmÇglichkeiten:

" Stichtagsinventur

– § 240 Abs. 1 HGB – bei Beginn des Handelsgewerbes,

– § 240 Abs. 2 HGB – zum Schluss jeden Gesch!ftsjahres,

– eine nach den Grunds!tzen ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung (GoB) zul!ssige, auf zehn
Tage ausgeweitete Stichtagsinventur inklusive Nachweis der Ver!nderungen;

" vor- oder nachgelagerte Stichtagsinventur – § 241 Abs. 3 HGB (RÅckrechnung/Fortschrei-
bung);

" permanente Inventur – § 241 Abs. 2 HGB;

" Stichprobeninventur – § 241 Abs. 1 HGB.
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AABBBB.. 44:: IInnvveennttuurraarrtteenn

Vollständige Inventur Stichprobeninventur (§ 241 I)

Vorratsinventur

Stichtagsinventur

bis zehn Tage vor oder nach
dem Bilanzstichtag inklusive
Nachweis der Veränderungen

(§ 240 II und R 30 E StR)

Vor- und nachgelagerte
Stichtagsinventur

bis drei Monate vor oder bis
zwei Monate nach dem
Bilanzstichstag mit wert-
mäßiger Fortschreibung bzw.
Rückrechnung

(§ 240 III und R 30 E StR)

Permanente Inventur

über das Jahr verteilt
(Lagerbuchhaltungs- bzw-
Warenwirtschaftssystem)

(§ 241 II und R 30 E StR)

AAUUFFGGAABBEE 11..44

Wie erfolgt der genaue, inventurm!ßige Nachweis

a) der GrundstÅcke,

b) der Kraftwagen,

c) der Forderungen aus L+L,

d) der Bankguthaben,

e) des Kassenbestands,

f) des Stammkapitals und

g) der RÅckstellungen?

Auf was kommt es an?

AAUUFFGGAABBEE 11..55 ((FFAALLLLSSTTUUDDIIEE))

Susi SchÇn erbt 900 TA und richtet sich damit ein Textilhaus ein. Sie besorgt sich weitere
1 Mio.A Fremdkapital und kauft Waren und sonstige Gegenst!nde. Am Ende des ersten Ge-
sch!ftsjahres l!sst die Inventur der Warenvorr!te einen alternativen Bewertungsspielraum von
1 Mio.A oder 1,2 Mio.A zu. Das restliche VermÇgen betr!gt 1 Mio.A. Im folgenden Jahr hat Susi
SchÇn keine Lust mehr. Sie macht einen Totalausverkauf und liquidiert alles, sodass am Ende
2,2 Mio.A auf dem Konto stehen. Nur das Fremdkapital wurde bisher nicht getilgt und steht zur
RÅckzahlung an. Beantworten Sie folgende Fragen:
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a) Wie sehen die Bilanzen aus, wenn keine AusschÅttung erfolgt und keine Steuerbelastung an-
f!llt?

b) Wie wirkt sich der alternative Wertansatz im ersten Gesch!ftsjahr auf den Gewinn des lau-
fenden, des folgenden Jahres und auf den Totalgewinn aus?

c) Wie nennt man diesen Effekt?

AAUUFFGGAABBEE 11..66 ((FFAALLLLSSTTUUDDIIEE))

Dem Gesch!ftsfÅhrer eines Skifachmarkts stÇrt es, dass wegen Inventur am Jahresende an zwei
Tagen Kunden und Mitarbeiter in der Hochsaison zus!tzlich belastet werden und erhebliche
Ums!tze verloren gehen. Welche Alternativen bieten sich?

1.5 Rechtliche Grundlagen
Durch das am 1. 1. 1986 in Kraft getretene BiRiLiG wurden die wichtigsten Grundlagen der Bi-
lanzierung im dritten Buch des HGB festgelegt. Die Struktur l!sst sich wie folgt darstellen:

AABBBB.. 55:: VVoorrsscchhrriifftteenn ddeerr RReecchhnnuunnggsslleegguunngg iimm HHGGBB

Ergänzende Vorschriften
für kapital- und

haftungsbeschränkte
Personengesellschaften

§§ 264 - 335

Vorschriften für
alle Kaufleute

§§ 238 - 263

Buch-
führung,
Inventar

§§ 238 - 241

Eröffnungs-
bilanz,
Jahres-

abschluss

§§ 242 - 256

Auf-
bewahrung
und Vorlage

§§ 257 - 261

Soll-
kaufleute,

Landesrecht

§§ 262 - 263

Jahres-
abschluss

und
Lagebericht

§§ 264 - 289

Konzern-
abschluss,
Konzern-

lagebericht

§§ 290 - 315

Prüfung,
Publizität,
Strafen, …

§§ 316 - 335

All-
gemeines

§§
242 - 245

Ansatz-
vorschriften

§§
246 - 251

Bewertung

§§
252 - 256

All-
gemeines

§§
252 - 256

Bilanz

§§
266 - 274

GuV

§§
275 - 278

Bewertung

§§
279 - 283

Anhang

§§
284 - 288

Lage-
bericht

§
289

Ergänzende Vorschriften für
Genossenschaften,

Kreditinstitute,
Versicherungen

§§ 336 - 339

Drittes Buch HGB
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Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG)

Ende Mai 2009 wurde ein grundlegender Gesetzentwurf zur Bilanzrechtsmodernisierung (Bil-
MoG) ratifiziert. Das Gesetz hat zum Ziel, das bew!hrte Bilanzrecht zu einer dauerhaften und
im Verh!ltnis zu den internationalen Rechnungslegungsstandards vollwertigen, aber kosten-
gÅnstigeren und einfacheren Alternative weiterzuentwickeln. Die bisherigen Eckpunkte des
Handelsgesetzbuches – AusschÅttungsbemessung, Vorsichtsprinzip und Grunds!tze ordnungs-
m!ßiger Bilanzierung – wurden beibehalten. Unternehmen wurden zudem entlastet, z. B. durch
Erleichterungen und Befreiungen.

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)

Ende Juli 2015 ist das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) in Kraft getreten. Es umfasst
viele Detailregelungen und Anpassungen wie erhÇhte Schwellenwerte fÅr die GrÇßenbestim-
mung bei Kapitalgesellschaften, Begrifflichkeiten (a. o. Vorg!nge, UmsatzerlÇse), Abschreibungs-
dauer fÅr selbst erstellte immaterielle VermÇgensgegenst!nde, $nderungen bei den Angaben
im Anhang und im Lagebericht.
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2. Formelles Bilanzrecht

LLEERRNNZZIIEELLEE

" Warum teilt man Gesellschaften in GrÇßenklassen ein und welche Konsequenzen hat dies?

" Wer muss an einer rechtm!ßigen Bilanz in welcher Frist und Form mitwirken?

" Was umfassen die PrÅfungshandlungen und Testate?

2.1 GrÇßenklassifizierung

FÅr Einzelunternehmer und reine Personengesellschaften gibt es einen privaten Haftungsdurch-
griff. Insofern sind die Anforderungen an Gl!ubigerschutz, PrÅfung und Transparenz relativ ge-
ring. Derjenige Kaufmann, der also auch privat fÅr sein Unternehmen einsteht, ist bei der Glie-
derung, PrÅfung und Offenlegung seiner Bilanz und Ergebnisse frei; fÅr derartige Kaufleute gel-
ten gem. § 247 HGB nur Mindestanforderungen.

Anders ist die Situation fÅr Kapitalgesellschaften (z. B. AG oder GmbH) und haftungsbe-
schr!nkte Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG). Hier haftet nur ein Gesellschaftsver-
mÇgen, das formell festgestellt werden muss und offenzulegen ist. FÅr derartige haftungsbe-
schr!nkte Gesellschaften ist also ein formeller Bilanzrahmen geboten. Dabei wird aus GrÅnden
der Vereinfachung und Wesentlichkeit auf die GrÇße der Gesellschaft abgestellt. FÅr kleinste,
kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften bestehen Erleichterungen hinsichtlich Umfang
und Fristen fÅr Aufstellung und VerÇffentlichung von Jahresabschluss und Lagebericht.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Kleine Kapitalgesellschaften kÇnnen in der Gewinn- und Verlustrechnung den Umsatz, die Be-
standsver!nderungen und die aktivierten Eigenleistungen sowie den Materialaufwand und die sonstigen
betrieblichen Ertr!ge zum „Rohergebnis“ verdichten und brauchen die GuV nicht offenlegen (§§ 276,
326 HGB).

Nach dem Kapitalgesellschaften- und Co-Richtliniegesetz von 2000 (KapCoRiLiG, vgl. § 264a
HGB) besteht ab dem Gesch!ftsjahr 2000 auch die Offenlegungspflicht fÅr haftungsbe-
schr!nkte Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG).

Ende 2012 hat der Bundestag die Micro-Richtlinie der EU betreffend der „Kleinstbetriebe“ um-
gesetzt. FÅr Kleinstkapitalgesellschaften bestehen nach § 267a HGB weitgehende Erleichterun-
gen im Bereich der Rechnungslegung und Offenlegung. Konkret kÇnnen Kleinstbetriebe eine
vereinfachte Bilanz- und GuV-Gliederung anwenden und auf die Erstellung eines Anhangs und
Lageberichts verzichten, wenn sie bestimmte Angaben unter der Bilanz ausweisen (§§ 264
Abs. 1 Satz 5, 275 Abs. 5 HGB). Die Betriebe kÇnnen auch w!hlen, ob sie die Offenlegung durch
VerÇffentlichung oder durch Hinterlegung erfÅllen (§ 326 HGB). Im Fall der Hinterlegung kÇnnen
Dritte auf Antrag (kostenpflichtig) eine Kopie der Bilanz erhalten.

FÅr die Eingruppierung einer Kapital- oder haftungsbeschr!nkten Personengesellschaft ist ent-
scheidend, ob zwei der drei Merkmale an zwei aufeinanderfolgenden Gesch!ftsjahren jeweils
unter- oder Åberschritten sind (§§ 267 HGB, 1, 11 PublG). Kapitalmarktorientierte Gesellschaften
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gelten stets als große Kapitalgesellschaften und mÅssen den Jahresabschluss um einen Eigen-
kapitalspiegel und um eine Kapitalflussrechnung erweitern (§ 264 Abs. 1 Satz 2).

Die GrÇßenklassen der Kapitalgesellschaften sind nach dem BilRUG wie folgt festgelegt:

„kleinst“ „klein“ „mittelgroß“ „groß“

Bilanzsumme bis 0,35 Mio.A 0,35 bis 6 Mio.A 6 bis 20 Mio.A Åber 20 Mio.A

Jahresumsatz bis 0,7 Mio.A 0,7 bis 12 Mio.A 12 bis 40 Mio.A Åber 40 Mio.A

Arbeitnehmer im Ø bis 10 11 bis 50 51 bis 250 Åber 250

Formelle Anforderungen an den Jahresabschluss je nach GrÇßenklasse:

„kleinst“ „klein“ „mittelgroß“ „groß“

Aufstellung

vereinfacht verkÅrzt ja ja– Bilanz

– GuV vereinfacht verkÅrzt verkÅrzt ja

– Anhang „kann“ verkÅrzt verkÅrzt ja

– Lagebericht – „kann“ ja ja

– Frist – 6 Monate 3 Monate 3 Monate

PrÅfungspflicht nein nein ja ja

Ergebnisverwendung – ja ja ja

VerÇffentlichung

– Bilanz Wahlrecht ja ja ja

– GuV – nein eingereicht ja

– Anhang – eingereicht eingereicht ja

– Lagebericht – nein ja ja

– Frist 12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate

2.2 Fristen und Stadien des Jahresabschlusses

" Aufstellung des Jahresabschlusses durch das Leitungsorgan innerhalb von drei Monaten
(sechs Monate bei kleinen Kapitalgesellschaften, vgl. §§ 243 Abs. 3, 264 Abs. 1 HGB, 6 PublG).

" PrÅfung des Jahresabschlusses durch den AbschlussprÅfer innerhalb von sechs Monaten
(§§ 316 ff. HGB). Beachte: PrÅfungspflicht gilt nicht fÅr kleine und kleinste Kapitalgesell-
schaften!

" Feststellung des Jahresabschlusses durch Gesellschafter (bei Aktiengesellschaft durch den
Aufsichtsrat) inklusive Beschluss Åber Ergebnisverwendung innerhalb von acht (elf) Monaten
(§§ 42a GmbHG, 175 AktG).

" VerÇffentlichung des Jahresabschlusses innerhalb von zwÇlf Monaten (§§ 325, 326 HGB, 15
PublG).
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Zusammenfassend ergibt sich bei der Erstellung eines Jahresabschlusses folgender Ablauf:

Vorgang Maßnahme Bilanzversion

Erstellung eines
vorl!ufigen Jahres-
abschlusses

Abschlussbuchung „Vorl!ufige Bilanz“

Austellung eines
Jahresabschlusses

Beschluss des Leitungsorgans
(GF bei GmbH, Vorstand bei AG)

„Aufgestellte Bilanz“

PrÅfung eines
Jahresabschlusses

PrÅfung durch AbschlussprÅfer
(und des Aufsichtsorgans)

„GeprÅfte Bilanz“

Feststellung eines
Jahresabschlusses

Beschluss der geprÅften Bilanz
durch das hierfÅr vorgesehene
Organ (i. d. R. Gesellschafter, Auf-
sichtsrat bei AG)

„Festgestellte Bilanz“

(erst jetzt kann Gewinn aus-
geschÅttet werden)

Offenlegung eines
Jahresabschlusses

VerÇffentlichung „Offengelegte Bilanz“

AABBBB.. 66:: SSttaaddiieenn ddeess JJaahhrreessaabbsscchhlluusssseess eeiinneerr AAGG ggrraaffiisscchh ddaarrggeesstteelllltt

Beschluss des
Vorstands

Prüfung
durch WP

und AR

Beschluss
des AR Publizität

Vorläufige
„Bilanz“

31.12

t

31.12
Folgejahr

Aufgestellte
„Bilanz“

Geprüfte
„Bilanz“

Festgestellte
„Bilanz“

Offengelegte
„Bilanz“

Der endgÅltige Jahresabschluss ist nach § 245 HGB vom Kaufmann unter Angabe des Datums
zu unterzeichnen. Sind mehrere persÇnlich haftende Gesellschafter vorhanden, so mÅssen alle
unterzeichnen. Bei juristischen Personen unterzeichnen alle Vertretungsorgane. Bei kapital-
marktorientierten Gesellschaften ist noch eine „Versicherung“ vorgesehen (sog. Bilanzeid nach
§ 264 Abs. 2 Satz 3 HGB). Beachte: Es unterzeichnen die zum Datum der Unterschrift vertre-
tungsberechtigten Personen.

LLIITTEERRAATTUURRHHIINNWWEEIISS

Hilke, 2. Kapitel, A II, S. 19–24; Theiselmann, Pflichten des Managements bei der Rechnungs-
legung, in: CF law 6/2010, S. 388–396; Haller/Groß, Vereinfachung der Rechnungslegung fÅr
Kleinstkapitalgesellschaften, in: DB 43/2012, S. 2412–2414.
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2.3 PrÅfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

2.3.1 PrÅfung des AbschlussprÅfers

Die JahresabschlÅsse und der Lagebericht sind durch einen AbschlussprÅfer gem. §§ 316 ff. HGB
zu prÅfen, ebenso die KonzernabschlÅsse. Bei Genossenschaften werden zus!tzlich die wirt-
schaftlichen Verh!ltnisse und die Ordnungsm!ßigkeit der Gesch!ftsfÅhrung geprÅft (§§ 53 ff.
GenG).

Von der gesetzlichen PrÅfungspflicht befreit sind Einzelunternehmen und die Personengesell-
schaften, die nicht dem PublG unterliegen, sowie kleinste und kleine Kapitalgesellschaften. PrÅ-
fungen kÇnnen sich jedoch auch freiwillig bzw. durch Satzungsnormen ergeben. Die folgende
Abbildung zeigt Gegenstand und Umfang der JahresabschlussprÅfung nach § 317 HGB.

AABBBB.. 77:: GGeeggeennssttaanndd uunndd UUmmffaanngg ddeerr JJaahhrreessaabbsscchhlluusssspprrÅÅffuunngg nnaacchh §§ 331177 HHGGBB

Buchführung Jahresabschluss

gemäß § 317 I:
Gesetzliche Vorschriften und
ergänzende Bestimmungen

des Gesellschaftsvertrags oder
der Satzung sind beachtet

Prüfungsumfang

gemäß § 317 II:
Keine falsche Vorstellung von
der Lage des Unternehmens

und im Einklang mit dem
Jahresabschluss

Bilanz GuV Anhang

Lagebericht

Prüfungsgegenstand

Internes Kontrollsystem

Der AbschlussprÅfer prÅft auch das Vorhandensein eines wirksamen Internen Kontrollsystems
IKS. Das Interne Kontrollsystem umfasst alle systematischen Maßnahmen und Kontrollen zur
Einhaltung des Rechts und zur Abwehr von Sch!den. Die Maßnahmen beruhen auf technischen
und organisatorischen Prinzipien und Systemen, zum Beispiel auf PrÅfroutinen, Zugangskontrol-
len, Weisungen, Kompetenzregelungen, Prozessbeschreibungen, Notfallkonzept, Compliance-
Organisation, Risikomanagementsystem etc. So sollten im Rechnungswesen klare Prozesse defi-
niert sein und monatlich alle wesentlichen Gesch!ftsvorf!lle und deren Verbuchungen sowie
die RÅckstellungen ÅberprÅft und verprobt werden (z. B. Umsatzsteuerverprobung).
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Ziele und Aufgaben des Internen Kontrollsystems:

" Funktionsf!higkeit, Rechtm!ßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Gesch!ftsprozesse,

" aufbau- und ablauforganisatorische Regelungen mit klarer Abgrenzung der Verantwortungs-
bereiche,

" VermÇgenssicherung (Schutz aller materiellen und immateriellen VermÇgenswerte),

" Prozesse zur Identifizierung, Beurteilung und Steuerung der Risiken und

" alle Formen von Maßnahmen der "berwachung, Kontrolle und Schadensabwehr.

Prinzipien/Grunds!tze des internen Kontrollsystems:

" Prinzip der Transparenz: FÅr alle wesentlichen Prozesse sollte es Sollkonzepte und Prozess-
beschreibungen geben (Organigramm, Berichtswesen, Stellenbeschreibungen, Arbeitsablauf-
pl!ne, Arbeitsanweisungen, Checklisten, Formulare, technische Sicherungen etc.)

" Kontrollprinzip: umfassendes Kontrollsystem (unternehmensintern, integrativ, systemba-
siert, risikoorientiert)

" 4-Augen-Prinzip/Funktionstrennung: Die Funktionstrennung bedeutet, dass kein Gesch!fts-
vorfall von einem einzigen Mitarbeiter von Anfang bis zum Ende bearbeitet wird. Ist die
Funktionstrennung lÅckenhaft, so mÅssen andere "berwachungsmaßnahmen an deren Stel-
le treten.

BBEEIISSPPIIEELLEE:: P Funktionstrennung

Ein Kassierer darf nicht Buchhalter sein; ein Lagerist darf Lagerbuchhaltung nicht fÅhren; ein Lohnbuch-
halter darf LÇhne selbst nicht auszahlen.

Unabh!ngigkeit und Gewissenhaftigkeit des AbschlussprÅfers

Die AbschlussprÅfung soll die Verl!sslichkeit der Abschlussdaten sicherstellen. Dieses wird nach
außen mit dem Best!tigungsvermerk dokumentiert. Der AbschlussprÅfer muss gewissenhaft
prÅfen, fÅr seine Aufgabe besonders qualifiziert sein und darf kein persÇnliches Interesse am
Ergebnis der PrÅfung haben (Gebot eines objektiven Urteils). Der AbschlussprÅfer hat im PrÅ-
fungsbericht seine Unabh!ngigkeit zu best!tigen (§ 321 Abs. 4a HGB). Besondere Risiken fÅr die
Unabh!ngigkeit des AbschlussprÅfers ergeben sich aus folgenden Tatbest!nden (beispielhafter
Katalog):

" Risiko des Eigeninteresses: Verbot von Beteiligungen des PrÅfers und von erfolgsabh!ngigem
VergÅtungssystem;

" Risiko der SelbstprÅfung: Verbot, FÅhrungs- oder Kontrollaufgaben im Unternehmen zu
Åbernehmen; kritisch: Beraterdienste von gemeinsamen Beratungs- und PrÅfungsgesell-
schaften;

" Risiko der Interessenvertretung oder der Parteilichkeit: Verbot, Produkte, Wertpapiere zu
empfehlen, Verbot der Interessenvertretung;

" Risiko der Vertrautheit, insbesondere bei sehr engen oder langj!hrigen Beziehungen: Gebot
der internen (externen) Rotation;

" Risiko der EinschÅchterung, insbesondere wenn der PrÅfer aufgrund von Drohungen oder
Furcht nicht objektiv handelt (Rufsch!digung, Mandatsverlust, Straftaten).
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Fazit: Der AbschlussprÅfer darf nicht prÅfen, wenn GrÅnde vorliegen (insbesondere Beziehungen
gesch!ftlicher, finanzieller oder persÇnlicher Art), nach denen die Besorgnis der Befangenheit
besteht (vgl. § 319 Abs. 2-4 HGB).

BBEEIISSPPIIEELL:: P Die Maschinen AG l!dt zur Hauptversammlung. Zur Wahl steht der AbschlussprÅfer. Die
Schwester des Vorstandsvorsitzenden der Maschinen AG ist selbstst!ndige WirtschaftsprÅferin und be-
wirbt sich bei der Maschinen AG um das PrÅfungsmandat. In diesem Fall besteht die Besorgnis der Be-
fangenheit („besondere Vertrautheit“). Die Schwester darf nach § 319 Abs. 2 HGB nicht prÅfen und inso-
fern das Mandat nicht annehmen. Wenn sie dennoch als AbschlussprÅferin bestellt wird, wird der Jah-
resabschluss der Maschinen AG aufgrund dieses Mangels nicht rechtskr!ftig. Somit fehlt die Rechts-
grundlage fÅr Dividendenzahlungen, die der Vorstand an die Aktion!re Åberweist. Risiko: Der Vorstand
haftet der Gesellschaft gegenÅber privat fÅr Zahlungen, die er ohne Rechtsgrundlage veranlasst.

Der AbschlussprÅfer wird von den Gesellschaftern gew!hlt, bei der Aktiengesellschaft durch die
Hauptversammlung (§ 318 HGB, § 119 Abs. 1 Nr. 4 AktG). Die AbschlussprÅfer handeln unabh!n-
gig, eigenverantwortlich und unparteiisch nach den Grunds!tzen der Ordnungsm!ßigkeit, Ge-
wissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und wirken bei der Feststellung des Jahresabschlusses mit.
Insofern ist der AbschlussprÅfer nach der herrschenden Meinung auch ein (hinkendes) Organ
der Gesellschaft.

Ergebnis der PrÅfung (§§ 321, 322 HGB):

" PrÅfungsbericht (mÅndlich und schriftlich),

" zusammengefasstes PrÅfungsergebnis,

" Testat/Best!tigungsvermerk (vgl. § 322 HGB).

2.3.2 PrÅfung des Aufsichtsrats

Neben dem AbschlussprÅfer hat der Aufsichtsrat zu prÅfen (§ 171 AktG).

Sofern der Jahresabschluss vom AbschlussprÅfer mit einem uneingeschr!nkten Best!tigungs-
vermerk versehen ist und keinerlei Hinweise oder VerstÇße zu erkennen oder offenkundig sind,
muss der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht eigens prÅfen. Seine Hauptaufgabe besteht
dann darin, dass er die Bilanzpolitik und das Ermessen des Vorstands hinterfragt, ÅberprÅft und
mitgestaltet.

Jedoch darf der Aufsichtsrat sich bei der PrÅfung des Lageberichts nicht blind auf das Urteil des
AbschlussprÅfers verlassen. Hier muss der Aufsichtsrat sich selbst ein Urteil Åber die Lage und
Åber die korrekte Gewichtung der Lagebeurteilung bilden. Außerdem muss er dafÅr sorgen,
dass der Vorstand ein angemessenes Risikomanagementsystem eingerichtet hat.

BBEEAACCHHTTEE

Das PrÅfungsrecht des Aufsichtsrats geht Åber das des AbschlussprÅfers hinaus. Es umfasst
nicht nur die Ordnungsm!ßigkeit, sondern auch die Zweckm!ßigkeit von Entscheidungen.
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2.4 Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung
Bis auf den Abschluss des Einzelunternehmers bedarf es zur Rechtskraft des Jahresabschlusses
eines Feststellungsbeschlusses durch die Gesellschafter (§§ 120 ff. HGB, 42a GmbHG, 8 PublG).
Bei der Aktiengesellschaft wird – i. d. R. – der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss vom
Aufsichtsrat festgestellt, die Hauptversammlung beschließt Åber die Gewinnverwendung
(§§ 172, 174 AktG). Der Jahresabschluss ist vom Vertretungsorgan zu unterzeichnen (Unter-
schrift des gebundenen Exemplars bzw. der Bilanz bzw. des Kapitalkontos).

BBEEAACCHHTTEE

Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses und der Ergebnisverwendung wird der Gewinn ver-
teilungsf!hig! Ohne Feststellung und ohne PrÅfung hat der Jahresabschluss keine Rechtskraft.
Das Gleiche gilt bei groben Fehlern. Die Folgen eines nicht rechtskr!ftigen Jahresabschlusses
kÇnnen gravierend sein: GewinnausschÅttungen ohne Rechtsgrundlage, Kreditentscheidungen
auf Basis einer falschen Grundlage, insgesamt gesehen also hohe Haftungsrisiken fÅr die betrof-
fenen Organe.

2.5 Offenlegung
„Offenlegung“ ist der Oberbegriff fÅr die Einreichung im Handelsregister und/oder Bekannt-
machung im Bundesanzeiger (§§ 325 ff. HGB). Als Sanktion ist ein Zwangsgeld oder die LÇ-
schung vorgesehen. Seit 2007 erfolgt die Umstellung der Handels- und Unternehmensregister
auf elektronischen Betrieb. Die Bekanntmachung der Registereintragung erfolgt zentral Åber
den elektronischen Bundesanzeiger mittels Internet (zentrales Unternehmensregister Åber
www.unternehmensregister.de). HierfÅr mÅssen die Unternehmen die erforderlichen Unterla-
gen elektronisch einreichen. Vor der Umstellung auf den elektronischen Abruf haben nicht ein-
mal 5 % der Unternehmen den Jahresabschluss offengelegt. Nun liegt die Quote bei etwa 90 %.

2.6 Weitere Organakte (Annex)
Bestellung/Anstellung: Das Leitungsorgan (Vorstand/GF) wird vom Aufsichtsrat bzw. von der
Gesellschafterversammlung bestellt. Aufgrund der Fremdorganschaft (Leitung und Vertretung
eines nicht persÇnlich Haftenden) ist dieser Organakt (Bestellung) widerrufbar (vgl. §§ 84 AktG,
38 GmbHG, 24 ff., 40 GenG). Davon zu unterscheiden ist die Anstellung. Sie regelt das Dienst-
verh!ltnis, insbesondere die BezÅge. Das Dienstverh!ltnis ist im Gegensatz zur Organschaft ein-
seitig nicht jederzeit lÇsbar. Im Ergebnis gibt es fÅr Organe also wenig Recht auf Arbeit bzw.
wenig Recht auf Organstellung, sondern vielmehr ein Recht auf Entgelt.

Entlastung: Der Entlastungsbeschluss ist eine einseitige organschaftliche Erkl!rung mit dem In-
halt, die AmtsfÅhrung eines Organs insgesamt zu billigen. Das betroffene Organ muss sich hier-
bei der Stimme enthalten. Nach „innen“ wirkt die Entlastung als Vertrauensbeweis („gut ge-
macht, glÅckliche Hand“) und als Vertrauenskundgabe fÅr die Zukunft („weiter so“), nach „au-
ßen“ bei Vereinen, Genossenschaften und bei einer GmbH als ein Verzicht auf Schadensersatz,
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soweit die Haftungstatbest!nde erkennbar waren und zwingende Gl!ubigerrechte nicht ent-
gegenstehen. Aufgrund der spezialgesetzlichen Regelung gilt dies nicht fÅr Aktiengesellschaften
(§ 120 Abs. 2 AktG). Nach richtiger Ansicht ist die Entlastung nicht einklagbar (Vertrauen kann
man nicht einklagen!). Will das betroffene Organ Klarheit, kann dieses eine negative Feststel-
lungsklage mit dem Ziel anstrengen, keinen Sorgfaltsverstoß begangen zu haben. Der Entlas-
tungsbeschluss kann bei eindeutigen und schwerwiegenden GesetzesverstÇßen gerichtlich an-
gefochten werden.

AABBBB.. 88:: BBeeddeeuuttuunngg eeiinneess EEnnttllaassttuunnggssbbeesscchhlluusssseess

nach „innen“
= Vertrauensbeweis

primär für die
Vergangenheit

(„gut gemacht“)

aber auch in
die Zukunft gerichtet

(„weiter so“)

ja,
bei GmbH, eG,
Vereinen, etc.

nein,
bei AG

nach „außen“
= grundsätzlicher Verzicht auf Schadenersatz

Wirkung einer Entlastung

LLIITTEERRAATTUURRHHIINNWWEEIISS

Rade/Bacher, Entlastung von Organmitgliedern, in: WiSt 1/2013, S. 41–43; Bacher, Entlastung
und rechtliches GehÇr, in: Der Steuerberater 4/1998, S. 137–140.
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3. Der handelsrechtliche Jahresabschluss

LLEERRNNZZIIEELLEE

" Was muss, was kann bilanziert werden?

" Nach welchen Kriterien ist eine Bilanz gegliedert?

" Was versteht man unter den „Grunds!tzen ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung und Bilanzie-
rung“?

" Wie sind die einzelnen VermÇgensgegenst!nde und das Kapital zu bilanzieren?

" FÅr welche Gesch!ftsvorg!nge kÇnnen oder mÅssen RÅckstellungen gebildet werden?

" Was sind latente Steuern und wie werden diese ermittelt?

" Welche zwei Verfahren gibt es fÅr die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung?

" Was steht im Anhang, was im Lagebericht?

" Welche Besonderheit zeigt die Bewegungsbilanz?

3.1 Aufbau und Gliederung des Jahresabschlusses

3.1.1 Bilanzansatz (Aktivierung/Passivierung)

Die Frage nach dem Bilanzsatz von Aktiva und Passiva hat ihren Ausgangspunkt in § 242 Abs. 1
HGB. Danach muss der Kaufmann j!hrlich einen Abschluss aufstellen, der sein VermÇgen und
seine Schulden zeigt (Bilanz). Die Beurteilung einer Bilanzierungsf!higkeit und die Bewertung
im Einzelnen knÅpfen an unterschiedliche Voraussetzungen auf unterschiedlichen Ebenen an.
Ansatz- und Bewertungsvorschriften sowie Wahlrechte konkretisieren diese Pflicht zur Aufstel-
lung einer Bilanz. Mit den Ansatzvorschriften soll die Bilanzierung dem Grunde nach geregelt
werden, d. h., es ist die Frage zu beantworten, „ob“ ein VermÇgensgegenstand oder eine Schuld
bilanziert werden muss, bilanziert werden darf oder nicht bilanziert werden darf. Es geht also
um die Frage nach Bilanzierungsgeboten, Bilanzierungswahlrechten und Bilanzierungsverboten.
Die zweite Frage ist, „wo“ man den VermÇgensgegenstand oder die Schuld im Rechenwerk aus-
weist (Ausweisproblem). Schlussendlich ist die Erstellung einer Bilanz ein Bewertungsproblem
(Bilanzierung der HÇhe nach). Bewertung heißt, einem Bilanzposten einen Geldbetrag zuzuord-
nen (Die Fragen nach dem „wie hoch?“). Der Unternehmer muss also jedem VermÇgens- und
Schuldposten einen Wert beimessen. Einen objektiven Wert darzustellen ist schwierig, weil je-
der Wert aus einer Subjekt-Objekt-Beziehung – letztlich auf einer Nutzenbetrachtung – beruht.
Gesetzliche Vorschriften versuchen dieses Bewertungsproblem durch Bewertungsprinzipien zu
regeln und grenzen dabei den unternehmerischen Bewertungsspielraum ein.

Hilke zeigt den Zusammenhang zwischen Bilanzierungsf!higkeit, Bilanzierungspflicht und dem
Bewertungsproblem inklusive Wahlrechten anhand eines „bilanzpolitischen Entscheidungspro-
zesses“.
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AABBBB.. 99:: AAbbllaauuff ddeess bbiillaannzzppoolliittiisscchheenn EEnnttsscchheeiidduunnggsspprroozzeesssseess iinn AAnnlleehhnnuunngg aann HHiillkkee22

→ Ansatz des
„vorgeschriebenen“

Bilanzwertes

→ Bilanzansatz

Bewertungswahlrecht

Bilanzierungspflicht?

Bilanzierungs-
wahlrecht

Entscheidung über
den Bilanzausweis

→ Entscheidung über
die Höhe des Bilanz-

wertes im Rahmen des
Bilanzwahlrechts

nein

ja

→ kein Bilanzansatz

nein

Bilanzierungsfähigkeit?

ja

nein

ja

5

4

nein

ja

ja

Bilanzierungsverbot?
2

1

3

nein

Zu (1)
Bilanzierungsf!hig sind VermÇgensgegenst!nde und Schulden (§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB). Beide
Begriffe sind gesetzlich nicht definiert. Allgemein versteht man handelsrechtlich unter einem

2 Hilke, Bilanzpolitik, Wiesbaden 2002, S. 267.
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VermÇgensgegenstand (§ 246 Abs. 1 Satz 1 HGB) „etwas mit wirtschaftlichem Wert“, das selbst-
st!ndig bewertbar und verkehrsf!hig ist und einen wirtschaftlichen Nutzen hat.

Die wichtigsten VermÇgensgegenst!nde sind in §§ 240, 247, 266 HGB aufgefÅhrt: Das Anlage-
und UmlaufvermÇgen mit weiteren Untergliederungen (GrundstÅcke, Forderungen, Bargeld,
sonstige VermÇgensgegenst!nde etc.). Dennoch gibt es viele Zweifelfragen zur Bejahung eines
VermÇgensgegenstands, z. B. bei der Aktivierung von Maßnahmen der Personalentwicklung,
von Marketingkonzeptionen, von Musikkompositionen und von Softwareprojekten. Zur Beant-
wortung der „abstrakten Aktivierungsf!higkeit“ haben sich drei Merkmale in Literatur und
Rechtsprechung herauskristallisiert.

1. Wirtschaftlicher Vorteil Åber den Bilanzstichtag hinaus: Zu aktivieren sind Sachen, Rechte
und sonstige wirtschaftliche Vorteile (Erfindungen, Know-how), die einem Unternehmen
Nutzen stiften.

2. Selbstst!ndige Erfass- bzw. Bewertbarkeit: Gem. § 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB muss jeder Gegen-
stand unterscheidbar und einzeln bewertbar sein.

3. Selbstst!ndige Verwertbarkeit: Jeder einzelne Gegenstand muss im Rechtsverkehr gegen
Entgelt Åbertragbar oder verwertbar sein. Teilweise wird auch eine Verkehrsf!higkeit ver-
langt.

Im Detail und bei den jeweiligen Einzelf!llen ist vieles unklar und umstritten, letztlich ergebnis-
offen.

BBEEIISSPPIIEELL 11:: P Zuschuss zur Werkszufahrt

Die Sekt AG zahlt der Stadt einen Zuschuss von 600 TA fÅr den Ausbau einer Gemeindestraße, damit
diese auch von schweren LKW befahren werden kann. Die Befahrbarkeit der ausgebauten Straße mit
schweren LKW wird auf zehn Jahre gesch!tzt.

Gemessen an obigen Kriterien f!llt eine Subsumtion als VermÇgensgegenstand schwer, weil eine Ver-
wertbarkeit (Verkehrsf!higkeit, Ver!ußerbarkeit etc.) der Nutzung der Gemeindestraße nicht gegeben
ist. Die Sekt AG kann weder andere von der Nutzung der Gemeindestraße ausschließen noch ein Nut-
zungsrecht an der Gemeindestraße ver!ußern.

Die verbesserte NutzungsmÇglichkeit der Gemeindestraße (Befahrbarkeit mit schweren LKW) ist augen-
f!llig. Dadurch hat die Sekt AG durch ihren Zuschuss unmittelbar einen Nutzen erlangt (bessere Befahr-
barkeit), der auch durch Kostenaufstellungen und durch die Zahlung abgrenzbar und bewertbar ist. Frag-
lich ist, ob dieser Vorteil „selbstst!ndig verwertbar“ ist. Dies ist zu verneinen, da die Straße im Çffent-
lichen Eigentum steht und die Sekt AG hierÅber keine VerfÅgungsmacht hat. Der Ansicht ist nicht zu
folgen, dass Åber die bessere Straße die Verwertbarkeit des Betriebes insgesamt steige und das Nut-
zungsrecht an der Straße mit der "bertragung des Betriebes Åbertragbar wird, weil diese Argumentation
an den Betrieb als Ganzes anknÅpft und nicht konkret an den zu beurteilenden VermÇgensgegenstand
(vgl. FG Hessen, Urteil v. 20. 11. 2003).

BBEEIISSPPIIEELL 22:: P „Spielerwerte“ nach Rade und Stobbe

Borussia Dortmund zahlt dem VfB Stuttgart fÅr den Transfer eines Profifußballers eine Transferentsch!-
digung i. H.v. 3 Mio.A. Die bilanzielle Kernfrage ist, ob diese Transferentsch!digung (Spielerlaubnis) als
„Spielerwert“ in einem Jahresabschluss aktiviert werden kann oder muss. Der BFH hat 1992 erstmals die
Aktivierbarkeit von Zahlungen fÅr neu erworbene Fußballspieler an den abgebenden Fußballverein be-
st!tigt. Der Spielerwert ist ein Recht, den Spieler innerhalb der Ligen einzusetzen. Der Spielerwert ist
nach dem BFH ein immaterieller VermÇgensgegenstand im Sinne eines konzessions!hnlichen Rechts.

Gemessen an obigen Kriterien f!llt eine Subsumtion als VermÇgensgegenstand schwer, weil eine Ver-
wertbarkeit (Verkehrsf!higkeit, Ver!ußerbarkeit etc.) des Spielerwerts im engeren Sinne nicht gegeben
ist. Grund: Um dieses Recht (Spielerlaubnis) zu erlangen, muss der neue Verein einen Arbeitsvertrag mit
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dem Spieler abschließen, der abgebende Verein muss den Arbeitsvertrag mit dem Spieler beenden und
auf sein Einsatzrecht verzichten. Eine "bertragung des Spielerwerts findet also nicht statt. Die Spiel-
erlaubnis mit dem alten Verein endet, sie wird mit dem neuen Verein neu geschaffen, also nicht Åbertra-
gen. Der BFH sah jedoch die Mitbestimmung des alten Vereins im Rahmen der Beendigung des Arbeits-
verh!ltnisses als ausreichend fÅr das Vorliegen eines Wirtschaftsguts an.

Schulden sind in der Bilanz des Schuldners auszuweisen (§ 246 Abs. 1 Satz 3 HGB). In Analogie
zum VermÇgensgegenstand werden Schulden durch folgende Kriterien gekennzeichnet: wirt-
schaftliche Belastung, hinreichend konkretisierte Verpflichtung und selbstst!ndige Bewertbar-
keit.

Schwebende Gesch!fte

Schwebende Gesch!fte gehÇren grunds!tzlich nicht in die Bilanz! Ein schwebendes Gesch!ft re-
sultiert aus einem gegenseitigen Vertrag, bei dem noch kein Vertragspartner etwas geleistet
hat. Bei einem Kaufvertrag hat also der Verk!ufer noch nicht geliefert, der K!ufer keinerlei Zah-
lung geleistet. In diesem Stadium des Vertrags („schwebendes Gesch!ft“) wird also noch nicht
gebucht! Auch bei einem Dauerschuldverh!ltnis – wie Miete, Leasing, Arbeitsvertrag etc. – geht
man regelm!ßig von einem „schwebenden Gesch!ft“ aus. Mit dem monatlichen Entgelt bleibt
am Monatsende kein VermÇgensgegenstand bzw. keine Schuld Åbrig. Erst bei Verzug wird bi-
lanziert.

BBEEIISSPPIIEELL:: P Fixgesch!ft zur Faschingszeit

Ein Elektrogroßh!ndler bestellt Anfang Dezember bei einem Exporteur fÅr eine Faschingsgesellschaft
200 KopfhÇrer zum Festpreis von 50A pro StÅck mit Fix-Lieferung zum 3. 2. Am 31. 12. (Bilanzstichtag)
wird der KopfhÇrer am Markt zu 60A pro StÅck gehandelt.

Frage: Welcher Wert steht in der Bilanz am 31. 12.?

LÇsung: Der Gewinn ist noch nicht realisiert (Beachte: Realisationsprinzip), das Gesch!ft „schwebt noch“.
Nach § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB erfolgen im alten Jahr keinerlei Buchungen!

Abweichung: Am 31. 12. wird der KopfhÇrer am Markt zu 40A pro StÅck gehandelt. Frage: Welche Kon-
sequenzen hat dies fÅr die Handels- und Steuerbilanz am 31. 12.? LÇsung: Bei Verlusten und Risiken ist
es anders. Diese sind aus VorsichtsgrÅnden frÅhzeitig zu berÅcksichtigen (Imparit!tsprinzip). Der Verlust
bzw. das Risiko wird also vorweggenommen und in einer handelsrechtlichen DrohverlustrÅckstellung
i. H.v. 2.000A aus einem schwebenden Gesch!ft dargestellt (§§ 252 Abs. 1 Nr. 4, 249 Abs. 1 Nr. 1, 2. Alt
HGB). Steuerrechtlich wird die DrohverlustrÅckstellung nicht anerkannt (§ 5 Abs. 4a EStG). Steuerlich
wird der Gewinn also nach oben korrigiert.

Abgrenzung Privat- und BetriebsvermÇgen

Das notwendige BetriebsvermÇgen muss, das PrivatvermÇgen (von personenbezogenen Unter-
nehmen) darf nicht bilanziert werden. Beim BetriebsvermÇgen von personenbezogenen Unter-
nehmen ist zwischen dem notwendigen und dem gewillkÅrten BetriebsvermÇgen zu unterschei-
den. Bilanzpolitisch genutzt werden kann dabei allein das gewillkÅrte BetriebsvermÇgen, das an
folgende Voraussetzungen geknÅpft ist:

" Das Gut ist nicht wesentlich oder unentbehrlich fÅr die unternehmerische Zielsetzung bzw.
darf nicht unmittelbar und ausschließlich (betriebliche Nutzung Åber 50 %!) dem Betrieb die-
nen (dann notwendiges BetriebsvermÇgen).

" Das Gut darf weder seiner Natur noch seiner Nutzung nach nur privat genutzt werden (dann
notwendiges PrivatvermÇgen).
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" Das Gut muss in „einem gewissen objektiven Zusammenhang“ mit dem Betrieb stehen (ob-
jektiv zum Betrieb geeignet sein und mindestens eine 10 %ige betriebliche Nutzung aufwei-
sen).

" Das Gut muss dazu „bestimmt“ sein, subjektiv dem Betrieb zu dienen oder ihn zu fÇrdern
(nach Ermessen des Inhabers, dokumentiert durch Einbuchung).

BBEEIISSPPIIEELL:: P Ein Unternehmer f!hrt einen Sportwagen. Nutzt er ihn zu 70 % betrieblich und zu 30 % fÅr pri-
vate Zwecke, gehÇrt der PKW ganz zum notwendigen BetriebsvermÇgen. Nutzt er ihn nur 5 % betrieblich
(95 % privat), gehÇrt er ganz zum notwendigen PrivatvermÇgen. Nutzt er ihn ein Drittel betrieblich und
zwei Drittel privat, kann er ihn zum gewillkÅrten BetriebsvermÇgen bestimmen, und zwar zu 100 %
(str.).

Wirtschaftliches Eigentum

Beachte, dass beim VermÇgensgegenstand das wirtschaftliche Eigentum im Zweifel entschei-
dend ist und nicht das rechtliche Eigentum (vgl. § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB, vgl. auch § 39 AO). Un-
ter „wirtschaftlichem Eigentum“ versteht man die tats!chliche Herrschaft Åber einen Gegen-
stand. Die Kernfragen lauten dabei: Wer zieht Nutzungen? Wer tr!gt die Gefahr des Gegenstan-
des? Wer hat die tats!chliche VerfÅgungsgewalt?

BBEEIISSPPIIEELLEE:: P Wirtschaftliches Eigentum

Gesch!ftsvorfall Rechtlicher EigentÅmer
Wirtschaftlicher EigentÅmer, bei
dem Gegenstand bilanziert wird

Erwerb unter Eigentums-
vorbehalt

Verk!ufer K!ufer

SicherungsÅbereignung
einer Maschine

Sicherungsnehmer
(Bank)

Sicherungsgeber
(Unternehmen)

Sicherungsabtretung
einer Forderung

Sicherungsnehmer
(Bank)

Sicherungsgeber
(Unternehmen)

Treuhandverh!ltnisse Treuh!nder Treugeber

Bauten auf fremdem
GrundstÅck

GrundstÅckseigentÅmer Mieter
(Unternehmen)

Leasinggesch!fte Leasinggeber
(Leasinggesellschaft)

abh!ngig von der
Vertragsgestaltung

zu (2)
Lies § 248 HGB und § 249 Abs. 2 HGB: Es bestehen Bilanzierungsverbote fÅr Aufwendungen fÅr
die GrÅndung eines Unternehmens, dessen Eigenkapitalbeschaffung und fÅr den Abschluss von
Versicherungen sowie fÅr andere RÅckstellungen.

Das bisherige generelle Verbot selbst geschaffener immaterieller VermÇgensgegenst!nde des
AnlagevermÇgens wird durch das BilMoG teilweise aufgehoben, soweit diese Gegenst!nde ein-
zeln verwertbar sind. Die auf die Entwicklungsphase entfallenden Herstellungskosten kÇnnen
dabei aktiviert werden, wohingegen die auf die Forschungsphase entfallenden Aufwendungen
nicht aktiviert werden dÅrfen (vgl. §§ 255 Abs. 2a, Abs. 2 Satz 4 HGB).
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BBEEAACCHHTTEE

Das Aktivierungsverbot gilt fÅr Marken, Verlagsrechte, Kundenlisten und vergleichbare immate-
rielle VermÇgenswerte des AnlagevermÇgens weiter, soweit diese nicht entgeltlich erworben
wurden.

zu (3)
Lies § 247 Abs. 1 HGB: Unterscheide Ansatzgebote fÅr das Anlage- und UmlaufvermÇgen, Eigen-
kapital, Schulden etc. (§ 247 Abs. 1 HGB), Ansatzverbote fÅr GrÅndungsaufwendungen und
selbst geschaffene Marken etc. (§ 248 HGB) und Ansatzwahlrechte. Das Ansatzgebot wird in
§ 240 HGB konkretisiert (GrundstÅcke, Forderungen, Schulden etc.). FÅr Kapitalgesellschaften ist
eine detaillierte Gliederung vorgeschrieben (vgl. § 266 HGB).

Gesetzesformulierung:

" Gebot: „muss, ist . . .“.

" Wahlrecht

– „soll, i. d. R. . . .“ (Regelvorschrift: Ausnahme nur in begrÅndeten F!llen!),

– „kann, darf, braucht oder muss nicht . . .“ (echtes Wahlrecht),

" Verbot: „darf nicht, kann nicht . . .“.

zu (4)
Aktivierungswahlrechte, z. B.

" selbst geschaffene immaterielle VermÇgensgegenst!nde des AnlagevermÇgens nach § 248
Abs. 2 Satz 1 HGB,

" Disagio bei Krediten § 250 Abs. 3 HGB,

" geringstwertige WirtschaftsgÅter (handelsrechtlich zul!ssige Vereinfachungsregel bis zu ei-
nem Wert von etwa 100A).

zu (5)
Bewertungswahlrechte, z. B.

" Teile der Gemeinkosten bei Bemessung der Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2 HGB,

" geringwertige WirtschaftsgÅter (handelsrechtlich zul!ssige Vereinfachungsregel, steuer-
rechtlich bestehen nach § 6 Abs. 2 EStG Sonderregelungen).

AAUUFFGGAABBEE 33..11

Wie wirkt sich ein Wahlrecht bilanz- und gewinnm!ßig im Berichtsjahr und in den Folgejahren
aus? Stellen Sie die Zweischneidigkeit der Bilanz am Beispiel einer billigen Bohrmaschine (30A,
ND drei Jahre) dar! Gehen Sie von folgender – stark vereinfachter – Bilanz aus: Kasse 30A, Ei-
genkapital 30A.
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AAUUFFGGAABBEE 33..22

Bei wem sind folgende Gegenst!nde zu aktivieren?

a) Lieferung von Ware unter Eigentumsvorbehalt,

b) sicherungsÅbereignete Vorr!te,

c) sicherungsabgetretene Forderung,

d) Rechte aus einem noch nicht erfÅllten Kaufvertrag.

LLIITTEERRAATTUURRHHIINNWWEEIISS

Hilke, 3. Kapitel, B und C I, S. 96–102; Meyer, II A 1 und 2; vertiefend zu den „Spielerwerten“ und
zur Aktivierung immaterieller VermÇgensgegenst!nde: Rade/Stobbe, in: DStR 22/2009, S. 1109–
1115.

3.1.2 Aufbau einer Bilanz

FÅr Einzelunternehmen und echte Personengesellschaften gibt es keine speziellen Vorschriften
Åber die Bilanzgliederung. Der Kaufmann ist bei der Bilanzgliederung also grunds!tzlich frei.
Die Grobgliederung ergibt sich aus den §§ 246 ff. HGB als Minimalanforderung. BÅrgt oder haf-
tet ein Unternehmen fÅr die Verbindlichkeiten von Dritten, dann werden solche Haftungsver-
h!ltnisse (Eventualverbindlichkeiten) nicht in der Bilanz, sondern gem. § 251 HGB unter dem Bi-
lanzstrich ausgewiesen.

Bilanzstruktur nach § 247 HGB*

AnlagevermÇgen Eigenkapital

UmlaufvermÇgen Schulden

Rechnungsabgrenzung Rechnungsabgrenzung

Eventualverbindlichkeiten nach § 251 HGB

* Beziehungen und Reihenfolge sind relativ frei!

Zudem muss die Bilanzgliederung nachvollziehbar sein und den GoB entsprechen. Allgemein
haben sich Gliederungsprinzipien eingebÅrgert:

" Liquidierbarkeit, z. B. Anlage- vor UmlaufvermÇgen, Barmittel zuletzt!

" Fristigkeit, z. B.

– EK: Nominalkapital, RÅcklagen, ausschÅttungsf!higer Gewinn,

– FK: langfristiges vor kurzfristigem Fremdkapital!

" Zweckbestimmung, z. B.

– SachvermÇgen vor FinanzvermÇgen!

– Unbewegliches vor beweglichem VermÇgen!
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" Prozessgliederung, z. B. im UmlaufvermÇgen (Rohstoffe fi unfertige Erzeugnisse fi fertige
Erzeugnisse fi Forderungen fi Kasse).

FÅr Kapitalgesellschaften und haftungsbeschr!nkte Personengesellschaften nach § 264a HGB
ergibt sich die Bilanzgliederung zwingend nach § 266 Abs. 2 HGB, womit mindestens folgende
Grobgliederung der Bilanz vorgeschrieben ist:

Bilanzstruktur nach § 266 HGB

A. AnlagevermÇgen A. Eigenkapital

I. Immaterielle VermÇgensgegenst!nde I. Gezeichnetes Kapital

II. Sachanlagen II. KapitalrÅcklagen

III. Finanzanlagen III. GewinnrÅcklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

B. UmlaufvermÇgen V. JahresÅberschuss/Jahresfehlbetrag

I. Vorr!te

II. Forderungen und sonstige Ver-
mÇgensgegenst!nde

B.

C.

RÅckstellungen

Verbindlichkeiten

III. Wertpapiere D. Rechnungsabgrenzung

IV. Schecks, Kassen- und Bankguthaben E. Passive latente Steuern

C. Rechnungsabgrenzung

D. Aktive latente Steuern

Eventualverbindlichkeiten nach § 251 HGB

Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften haben gem. §§ 265, 266 HGB eine dreigliedrige Bi-
lanz in Kontoform aufzustellen. Eine weitere Untergliederung ist mÇglich, zu jedem Bilanzpos-
ten sind die Vorjahresbetr!ge anzugeben (§ 265 HGB). Die Bilanzgliederung nach § 266 HGB er-
gibt sich – etwas vereinfacht – wie folgt:
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Gliederung der Aktivseite (Aktiva)

A. AnlagevermÇgen

I. Immaterielle VermÇgensgegenst!nde:

1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen

3. Gesch!fts- oder Firmenwert

4. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG

II. Sachanlagen:

1. GrundstÅcke und Bauten

2. Technische Anlagen und Maschinen

3. Betriebs- und Gesch!ftsausstattung

4. Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen und Anlagen im Bau

III. Finanzanlagen:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

3. Beteiligungen

4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh!ltnis besteht

5. Wertpapiere des AnlagevermÇgens

6. Sonstige Ausleihungen (= Sammelposten)

B. UmlaufvermÇgen

I. Vorr!te:

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

3. Fertige Erzeugnisse und Waren

4. Geleistete Anzahlungen auf Vorr!te

II. Forderungen und sonstige VermÇgensgegenst!nde:

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh!ltnis besteht

4. Sonstige VermÇgensgegenst!nde (= Sammelposten)

III. Wertpapiere:

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2. Sonstige Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bankguthaben

C. Rechnungsabgrenzungsposten

D. Aktive latente Steuern

E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der VermÇgensverrechnung nach § 246 Abs. 2 Satz 3 HGB


